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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
- 01.06.2023 

 

§ 1     Anwendbarkeit 

1.1. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(„AGB“) der HUEMER IT-SOLUTION 
GES.M.B.H. (in Folge: „HUEMER-IT“ oder 
„Auftragnehmer“) gelten für alle Lieferungen 
von allen Komponenten eines Vertrages zwi-
schen AN und Auftraggeber (in Folge: „AG“) 
wie Hardware-, Software in Form von Kauf, 
Miete oder Leasing und IT-Werk-/Dienstleis-
tungen, wie insbesondere Implementierung, 
IT-Beratung und Konzeption, Wartung oder 
Schulung, die gegenüber dem Auftraggeber 
erbracht werden (in Folge: „Leistungen“). Sie 
gelten auch für zukünftige Geschäfte, selbst 
wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug ge-
nommen wurde. 

1.2. Mit Abschluss des Vertrages akzeptiert der 
Auftraggeber die AGB in vollem Umfang. Ent-
gegenstehende, abweichende oder ergän-
zende AGB des AG werden nur dann und nur 
insoweit Vertragsbestandteil, als dies von 
HUEMER-IT ausdrücklich schriftlich bestätigt 
wird. Die vorliegenden AGB gelten für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Vertragsbe-
ziehungen zwischen AN und AG, bis der AN 
dem AG geänderte AGB bekannt gibt. Sofern 
der AG den geänderten AGB nicht schriftlich 
und begründet binnen 4 Wochen ab Be-
kanntgabe widerspricht, gelten die geänder-
ten AGB als angenommen. 

1.3. Die vorliegenden AGBs gelten ausschließlich 
für Verträge zwischen Unternehmern iSd § 1 
KSchG und richten sich nicht an Verbraucher. 

§ 2    Angebote 

Angebote von HUEMER-IT sind, sofern nicht 
ausdrücklich etwas Anderes vereinbart 
wurde, unverbindlich. Ein Vertrag kommt 
nicht schon mit der Bestellung des Auftrag-
gebers, sondern erst mit schriftlicher An-
nahme der Bestellung  

 

 
(„Auftragsbestätigung“) oder durch Über-
gabe der Ware oder durch tatsächliche Leis-
tungsdurchführung durch HUEMER-IT zu-
stande. Der AG bestätigt, dass nur vom AG 

bevollmächtigte Personen gegenüber dem 
AN auftreten und verbindliche Erklärungen 
abgeben (wie z.B. Bestellungen) und erhal-
ten dürfen. Die HUEMER-IT ist jederzeit be-
rechtigt, zum Nachweis der Identität bzw. 
der Zeichnungsberechtigung weitere Unter-
lagen und Urkunden vom AG einzufordern. 
Ebenso ist der AN berechtigt, die Bonität des 
AG zu prüfen und die dafür erforderlichen 
Daten an ein externes Unternehmen weiter-
zuleiten. 

2.1. Sollte die Bestellung des Auftraggebers vom 
gelegten Angebot der HUEMER-IT abwei-
chen, werden die Abweichungen nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn sie von HUEMER-
IT schriftlich bestätigt werden. 

2.2. Zusagen von Mitarbeitern – insbesondere sol-
che über Programmfunktionen, Eigenschaf-
ten und Termine – die sich nicht aus der Auf-
tragsbestätigung oder dem Angebot von 
HUEMER-IT ergeben – sind für HUEMER-IT 
nur verbindlich, wenn sie von der Geschäfts-
führung schriftlich bestätigt werden. Ebenso 
bilden dem Auftraggeber übergebene Abbil-
dungen und Zeichnungen sowie technische 
Daten in Angeboten, Prospekten oder sons-
tigem Informationsmaterial, nur Näherungs-
werte ab, ausgenommen bestimmte Eigen-
schaften werden ausdrücklich zugesichert. 
Mündliche Zusagen werden in keinem Fall 
Vertragsinhalt. 

2.3. Sofern nicht anders vereinbart, sind auf 
Wunsch des AG angefertigte Entwürfe, Skiz-
zen, Muster und dgl. in Höhe des angemes-
senen Aufwands auch dann zu ersetzen, 
wenn der Vertrag zwischen der HUEMER-IT 
und dem AG nicht zustande kommt. 

§ 3     Leistungsgegenstand, Erbringung 

3.1. Der genaue Umfang der vom AN zu erbringen-
den Leistungen wird durch das Angebot bzw. 
die Auftragsbestätigung festgelegt. Sofern 
erforderlich, werden Einzelheiten des Ver-
tragsgegenstands in einem Leistungsschein 
festgehalten. 

3.2. Sofern AN und AG keine anderslautende Ver-
einbarung treffen, bestätigt der AG, dass er 
sich von der Eignung und Kompatibilität der 
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vom AN zu liefernden Komponenten über-
zeugt hat und diese zur Abdeckung seiner 
Bedürfnisse in der bestehenden Hard-
ware- und Softwarekonfiguration ausrei-
chen. 

3.3. Die Leistungsdurchführung erfolgt innerhalb 
der Geschäftszeiten des AN und unter Be-
rücksichtigung höchstmöglicher Sorgfalt, Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit. Die HUE-
MER-IT erbringt die vertragsgegenständli-
chen Leistungen in branchenüblicher Weise 
und orientiert sich dabei am Stand der Tech-
nik. Dennoch kann HUEMER-IT weder ge-
währleisten, noch garantieren oder haften, 
dass eine unterbrechungsfreie oder fehler-
freie Nutzung eines Services oder der Mate-
rialien möglich ist, noch dass HUEMER-IT alle 
Fehler korrigieren wird. HUEMER-IT wird sich 
in derartigen Fällen bemühen, Ausfälle rasch 
zu beheben und ist diesfalls auch berechtigt, 
Umgehungslösungen einzurichten, sofern sie 
dem AG aus technischen und organisatori-
schen Gründen zugemutet werden können. 

3.4. Werden Beratungsleistungen vom AN an den 
AG erbracht, beruhen diese auf spezifischen 
Branchenerfahrungswerten, entsprechend 
dem letzten Wissens- und Informationsstand 
des AN und basieren auf Informationen, die 
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung zur Verfü-
gung standen. Vertragsgegenstand ist die 
vereinbarte Leistung und nicht ein bestimm-
ter Erfolg. Die HUEMER-IT übernimmt keine 
Verantwortung für die Umsetzung von Hand-
lungsempfehlungen. 

3.5. HUEMER-IT ist berechtigt, frei zu bestimmen, 
ob, welche und wie viele Mitarbeiter, Subun-
ternehmer oder Sublieferanten zur Erbrin-
gung von Leistungen eingesetzt werden. 
Diesbezüglich wird HUEMER-IT sicherstellen, 
dass der Vertrag mit Dritten in Einklang mit 
jenen Verpflichtungen steht, denen der AN 
auf Grund des Vertragsverhältnisses mit dem 
AG unterliegt. 

3.6. Sofern keine anderslautende Vereinbarung 
zwischen AN und AG getroffen wird, hat die 
HUEMER-IT weder ein Projekthandbuch 
noch sonstige Unterlagen oder Dokumenta-
tionen als Bestandteil der Leistung zu liefern, 
noch Schulungen abzuhalten. Derartige Leis-
tungen sind gesondert an HUEMER-IT zu be-
auftragen und zu den jeweils gültigen Sätzen 
zu vergüten. 

3.7. Hardware wird, sofern vertraglich nicht anders 
vereinbart, in der Ausführung und mit den Ei-
genschaften geliefert, die sie aufgrund ihrer 
serienmäßigen Herstellung durch den Produ-
zenten zum Zeitpunkt der Bestellung hat. Im 
Hinblick auf die schnellen Veränderungen 
durch den technischen Fortschritt ist HUE-
MER-IT berechtigt, von der Bestellung abwei-
chende Geräte zu liefern, wenn diese den be-
stellten mindestens gleichwertig sind und 
keine wesentlich anderen Funktionen haben. 

3.8. Sämtliche Produkte der HUEMER-IT, insbeson-
dere die eigenen Managed Services und Soft-
ware bieten einen, zumindest visuellen, Her-
stellerverweis. Auch im Falle eines Re-
brandings (genehmigungspflichtig) bleibt 
dieser Verweis aufrecht.  

3.9. Der AN darf notwendige Wartungsarbeiten 
und Entstörungen der Serverhardware wäh-
rend des Wartungsfensters von Montag bis 
Sonntag von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr durch-
führen. Liegen besondere Gründe vor, die 
eine sofortige Wartung bzw. Entstörung er-
fordern, wird der AN den AG umgehend dar-
über informieren. Während der notwendi-
gen oder erforderlichen Wartungsarbeiten 
kann die Verfügbarkeit der Leistungen zeit-
weise eingeschränkt sein. 

3.10. Wird von HUEMER-IT die Installation von Soft-
ware vorgenommen, so ist der Auftraggeber 
für den hierfür notwendigen Erwerb der Li-
zenzen selbst verantwortlich. 

3.11. Mit der Bestellung lizenzierter Software von 
Dritten bestätigt der AG den Leistungsum-
fang der jeweiligen Software-Lizenzbestim-
mungen zu kennen und diese entsprechend 
einzuhalten. 

§ 4     Mitwirkung des Auftraggebers 

4.1. Der Auftraggeber wird bei der Erbringung der 
Leistungen durch den AN angemessen, zeit-
gerecht und unentgeltlich mitwirken. Der AG 
ist jedenfalls verpflichtet, die Mitwirkungs-, 
Aufklärungs- und Beistellungspflichten, wel-
che im Einzelnen im Vertrag oder im jeweili-
gen Leistungsschein angeführt sind, zu er-
bringen. 

4.2. Im Falle von Beratungsleistungen ist der AN 
über vorher durchgeführte und/oder lau-
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fende Beratungen umfassend zu informie-
ren, sofern diese für die Vertragserfüllung 
beachtlich sind. 

4.3. Erbringt der AG die Leistungen vor Ort beim 
AG, so wird der AG den AN im erforderlichen 
Umfang durch Bereitstellung von z.B. Mitar-
beitern, Zugang zu Systemen, Rechnerzeiten, 
Hard- und Software, Telekommunikations-
einrichtungen und sonstigen technischen 
Hilfsmitten sowie durch Mitwirkung an Spe-
zifikationen, Tests, Abnahmen, etc. unter-
stützen. 

4.4. Der AG hat angemessene Vorkehrungen (z.B. 
durch Datensicherung) für den Fall zu tref-
fen, dass die IT-Komponenten ganz oder teil-
weise nicht ordnungsgemäß arbeiten. 

4.5. Sofern dem AG zur Nutzung der Leistungen des 
AN erforderliche Passwörter übergeben wer-
den, so ist der AG verpflichtet, diese vertrau-
lich zu behandeln und einen Zugang durch 
unautorisierte Personen zu verhindern. Die 
HUEMER-IT haftet nicht für Schäden, die 
durch eine unsachgemäße Verwendung die-
ser Passwörter entstehen. 

4.6. Es obliegt dem AG auf eigene Kosten für eine 
ausreichend performante und stabile Netz-
anbindung zu sorgen. 

4.7. Es liegt in der Verantwortung des AG, die für 
die Ausführung der Leistungen durch den AN 
allenfalls erforderlichen behördlichen oder 
sonstigen Genehmigungen und Auflagen 
(z.B. Exportbestimmungen) vor Leistungsbe-
ginn zu erwirken und den AN diesbezüglich 
schad- und klaglos zu halten. 

4.8. Der AG sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und 
die ihm zurechenbaren Dritten die vom AN 
eingesetzten Einrichtungen und Geräte so-
wie die dem AG allenfalls überlassenen Ver-
mögensgegenstände sorgfältig behandeln; 
der AG haftet dem AN für jeden Schaden, an 
diesen eingesetzten Einrichtungen und Gerä-
ten, die durch schuldhaftes Verhalten des AG 
oder seiner Mitarbeiter oder ihm zurechen-
baren Dritten entstanden sind. 

4.9. Erfüllt der Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten nicht zu den vereinbarten Termi-
nen oder in dem vorgesehenen Umfang, gel-
ten die von HUEMER-IT erbrachten Leistun-
gen trotz möglicher Einschränkungen den-
noch als vertragskonform erbracht und HUE-

MER-IT hat Anspruch auf das vertraglich ge-
schuldete Entgelt. Zeitpläne für die von HUE-
MER-IT zu erbringenden Leistungen ver-
schieben sich entsprechend. Der AG wird der 
HUEMER-IT hierdurch entstehende Mehr-
aufwendungen und/oder Kosten zu den bei 
HUEMER-IT jeweils geltenden Sätzen geson-
dert vergüten. Unterbleibt die Mitwirkungs-
pflicht des Auftraggebers endgültig, ist HUE-
MER-IT berechtigt, unter Setzung einer ange-
messenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

4.10. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, 
dass der Name des Auftraggebers in die Kun-
denreferenzliste des Auftragnehmers aufge-
nommen und auch veröffentlicht wird. 

§ 5     Preise 

5.1. Die HUEMER-IT erhält vom AG für die zu er-
bringenden Leistungen ein Honorar gemäß 
der Vereinbarung zwischen dem AG und dem 
AN.  

5.2. Sofern keine anderslautende Vereinbarung 
zwischen AN und AG getroffen wird, werden 
Zubehör, Zusatzmaterial, Zusatzleistungen 
(wie z.B. Schulungen, Update, Upgrades) 
oder sonstige über den Leistungsumfang hin-
ausgehende Leistungen (z.B. Leistungen au-
ßerhalb der üblichen Geschäftszeit) nach tat-
sächlichem Personal- und Sachaufwand zu 
den jeweils beim AN gültigen Sätzen verrech-
net. Dies gilt auch für im Rahmen der Leis-
tungserbringung anfallenden Reise-, Trans-
port-, Verpackungs- und sonstigen Neben-
kosten (z.B. Steuern, Zölle und Abgaben) so-
wie Spesen von Mitarbeitern und Subunter-
nehmern. Die vorgenannten Mehrkosten 
werden vom AG gesondert, nämlich monat-
lich im Nachhinein, in Rechnung gestellt. 

5.3. Sofern bei der Erbringung der Dienstleistungen 
Kosten für Datenleitungen anfallen, ist HUE-
MER-IT berechtigt, diese gesondert zu ver-
rechnen. 

5.4. Alle Beträge verstehen sich netto zuzüglich 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug 
auf das bekannt gegebene Konto des Auf-
tragnehmers zahlbar. Sofern nicht anders 
vereinbart, beziehen sich Preisangaben auf 
EUR. 
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5.5. Der AG ist jederzeit berechtigt, die Leistungs-
erbringung von der Leistung von Anzahlun-
gen oder der Beibringung sonstiger Sicher-
heiten durch den AG in angemessener Höhe 
abhängig zu machen. 

5.6. Die HUEMER-IT ist berechtigt, Preiserhöhun-
gen, die nach Vertragsabschluss aufgrund 
eintretender Steigerungen von Lohn- und 
Materialkosten bzw. sonstigen Kosten ent-
stehen, dem AN ab dem auf die Erhöhung 
folgenden Monatsbeginn anzulasten. Der AN 
akzeptiert bereits jetzt Preiserhöhungen, 
wenn sie nicht mehr als 10 % jährlich betra-
gen. 

§ 6     Lieferung, Zahlungsbedingungen,  
   Verzug 

6.1. Falls nicht ausdrücklich als verbindlich verein-
bart, sind Lieferfristen und -termine unver-
bindlich und verstehen sich immer als vo-
raussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung 
und Übergabe an den Kunden. Die Leistungs-
erbringung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch Vorlieferanten bzw. Hersteller. Wenn 
eine Lieferung in Folge von Lieferschwierig-
keiten und/oder Preiserhöhungen bei unse-
ren Vorlieferanten oder Herstellern nicht 
möglich ist, sind wir berechtigt, ohne jede Er-
satzpflicht vom Vertrag zurückzutreten. 

6.2. Bei Aufträgen, die mehrere Komponenten 
bzw. Leistungen (z.B. Lieferung von HW und 
Implementierung) umfassen, ist HUEMER-IT 
berechtigt, Teillieferungen bzw. -leistungen 
durchzuführen und dafür Teilrechnungen zu 
legen und bei abnahmepflichtigen Lieferun-
gen und/oder Leistungen Teilabnahme zu 
verlangen. Bei der Teillieferung von Hard-
ware gilt diese jedenfalls bei Ablieferung als 
abgenommen. 

6.3. Gerät der AN mit Leistungen in Verzug, kann 
der AG weiterhin auf Erfüllung bestehen 
oder per Einschreibebrief eine angemessene 
Nachfrist mit Rücktrittsandrohung setzen. 
Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den 
Lieferungs- oder Leistungsteil, bezüglich des-
sen Verzug vorliegt. 

6.4. Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, 
sind Rechnungen 14 Tage nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Ab dem 
15ten Tag nach Rechnungsdatum tritt Verzug 

ein, ohne dass es einer Mahnung durch HUE-
MER-IT bedarf. Bei Zahlungsverzug hat der 
Auftraggeber jeweils verschuldensunabhän-
gig einen Pauschalbetrag von EUR 40,00 als 
Mindestersatz an Kosten außergerichtlicher 
Betreibung sowie Verzugszinsen in gesetzli-
cher Höhe über dem jeweiligen Basiszinssatz 
zu bezahlen. Darüber hinausgehende 
Mahn- und Betreibungskosten hat der Auf-
traggeber bei schuldhaftem Verzug zu erset-
zen. 

6.5. Im Falle des Zahlungsverzugs behält sich die 
HUEMER-IT vor, mit der Leistungserbringung 
bis zur Erfüllung aller Zahlungsverpflichtun-
gen durch den AG innezuhalten. Darüber hin-
aus ist der AN berechtigt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehende Hard- und Software 
nach vorhergehender Ankündigung wieder 
in Besitz zu nehmen. Die Rückgabeaufforde-
rung gilt jedoch nur dann als Rücktritt vom 
Vertrag, wenn HUEMER-IT dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. Der AG ist demnach ver-
pflichtet, dem AN den Zutritt zu den entspre-
chenden Räumlichkeiten ohne gerichtliche 
Zuhilfenahme zu gewähren. 

6.6. Werden HUEMER-IT Tatsachen bekannt, die 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers begründen oder bei Verzug des Kun-
den mit einer (Teil-)Zahlung ist HUEMER-IT 
berechtigt, offene, aber noch nicht fällige 
Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen. 
Kommt der Auftraggeber dieser Forderung 
nicht nach, kann HUEMER-IT nach Setzung 
einer schriftlichen Nachfrist von zwei Wo-
chen vom Vertrag zurücktreten und Scha-
denersatz geltend machen. 

6.7. Soweit die Zahlung von rückständigen Beträ-
gen erfolgt, ist HUEMER-IT berechtigt, eine 
neue Lieferfrist unter Berücksichtigung der 
sonstigen Lieferverpflichtungen nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen. 

6.8. Soweit und solange Verpflichtungen infolge 
von einem vom AN nicht zu vertretenden, 
vorübergehenden und nicht vorhersehbaren 
Leistungshindernis, insbesondere bei höhe-
rer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus, Na-
turkatastrophen, Feuer, Streik, Ausfall der 
Stromversorgung, von Transportmitteln 
oder von Telekommunikationsnetzen, nicht 
fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß er-
füllt werden können, wird der AN soweit und 
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solange von seinen Leistungspflichten be-
freit, solange er durch die Höhere Gewalt an 
der Leistungserbringung gehindert wird. Der 
AN hat den AG unverzüglich zu benachrichti-
gen und über die Gründe und die voraus-
sichtliche Dauer zu informieren. Weiters 
wird sich der AN bemühen, mit allen tech-
nisch möglichen und wirtschaftlich vertret-
baren Mitteln dafür zu sorgen, dass er seine 
Pflichten schnellstmöglich wieder erfüllen 
kann. 

6.9. Erfüllungsort für Lieferung, Leistungserbrin-
gung und Zahlung ist, falls nicht vertraglich 
anders vereinbart, der Firmensitz von HUE-
MER-IT. Kosten und Gefahr gehen am Erfül-
lungsort auf den Auftraggeber über. Dies gilt 
auch dann, wenn vereinbart wird, dass HUE-
MER-IT die Leistung zum Sitz des Auftragge-
bers zu versenden hat. Diesfalls wird das 
Transportmittel von HUEMER-IT nach freiem 
Ermessen bestimmt. Bei Vereinbarung eines 
anderen Erfüllungsortes als dem Sitz von 
HUEMER-IT sowie bei Vereinbarung eines 
Versendungskaufs werden daraus entste-
hende Kosten (Transport, Versicherung, etc.) 
an den Auftraggeber weiterverrechnet. 

6.10. Die Entsorgung des Verpackungsmaterials hat 
durch den Auftraggeber zu erfolgen. An HUE-
MER-IT verrechnete ARA-Beiträge werden an 
den Auftraggeber weiterverrechnet. 

§ 7     Annahmeverzug 

7.1. Bei Annahmeverzug kann HUEMER-IT sämtli-
che Forderungen zur Zahlung fällig stellen. 
Im Übrigen ist der Auftraggeber verpflichtet, 
entstehende Mehrkosten zu tragen (z.B. La-
gerkosten) und trägt die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs des Liefergegenstandes so-
wie alle sonstigen Nachteile des Verzuges 
(§ 1419 ABGB). HUEMER-IT ist außerdem be-
rechtigt, neue Lieferungs- und/oder Leis-
tungstermine unter Berücksichtigung der 
sonstigen Verpflichtungen nach billigem Er-
messen zu bestimmen. 

§ 8     Vertragsbeendigung 

8.1. Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, 
kann von beiden Vertragspartnern ein auf 
unbestimmte Dauer abgeschlossener Ver-
trag unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist jeweils zum Ende eines Ka-
lenderquartals gekündigt werden. Durch die 

Kündigung des Vertrages enden auch alle mit 
ihm verbundenen Leistungsscheine, sofern 
darin keine andere Regelung getroffen 
wurde. 

8.2. Das Recht beider Seiten, den Vertrag aus wich-
tigem Grund mit sofortiger Wirkung zu been-
digen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn der jeweils an-
dere Vertragspartner trotz schriftlicher Ab-
mahnung und Androhung der Kündigung we-
sentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag 
verletzt oder die Leistungen des AN gemäß 
Punkt 6.8 für einen Zeitraum von länger als 
sechs Monaten behindert oder verhindert 
werden. 

§ 9     Gewährleistung 

9.1. Die HUEMER-IT leistet nach den §§ 922 ff 
ABGB und den vertraglich festgelegten Be-
dingungen Gewähr für eine mängelfreie Leis-
tung. 

9.2. Die Gewährleistung für die Lieferung von 
Hard- und Software beträgt 6 Monate, so-
fern der jeweilige Hersteller bzw. Lieferant 
der gelieferten Produkte nicht andere Ge-
währleistungsfristen festgelegt hat; diesfalls 
gelten diese. Auf Verlangen des AG, können 
die Gewährleistungsrechte des Herstellers 
bzw. Lieferanten eingesehen werden. Sie be-
ginnt mit der Übergabe des Vertragsgegen-
standes oder des jeweiligen Leistungsteils 
bzw. mit der Erklärung der Abnahme durch 
den AG. Die Anwendung von §§ 924 („Ver-
mutung der Mangelhaftigkeit“) ist ausge-
schlossen. 

9.3. Allfällige Mängel des Leistungsgegenstandes 
sind iS des § 377 UGB, vom Auftraggeber bei 
sonstigem Verlust aller Ansprüche aus der 
Mangelhaftigkeit unverzüglich nach Abliefe-
rung, im Fall versteckter Mängel unverzüg-
lich ab Entdeckung, an die HUEMER-IT unter 
Angabe des Mangels zu melden. Gleiches gilt 
sinngemäß für den Fall, dass eine andere als 
die bestellte Ware geliefert wurde. 

9.4. HUEMER-IT ist im Falle bestehender Gewähr-
leistungsansprüche berechtigt, die Art der 
Gewährleistung (Verbesserung, Nachtrag 
des Fehlenden, Preisminderung oder Wand-
lung) selbst zu bestimmen. Scheitert die 
Nachbesserung und/oder die Ersatzlieferung 
endgültig, so hat der AG das Recht auf Preis-
minderung oder, wenn es sich nicht nur um 
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einen geringfügigen Mangel handelt, das 
Recht auf Wandlung. 

9.5. Der AG wird den AN bei der Mängelbeseiti-
gung unterstützen und alle erforderlichen In-
formationen zur Verfügung stellen. Weist 
der AN nach, dass Gewährleistungsmängel 
nicht vorgelegen haben oder die Mängelrüge 
unbegründet war, kann er die Erstattung des 
Untersuchungs- und Verbesserungsauf-
wands nach den allgemein von ihm ange-
wandten Sätzen verlangen. 

9.6. Die Gewährleistung entfällt, wenn Mängel 
nachweisbar auf eigenmächtige Änderungen 
oder Bearbeitungen der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen durch den AG, seine 
Dienstnehmer oder Dritte zurückzuführen 
sind (z.B. Reparaturen) oder durch äußere 
Einflüsse, Bedienungsfehler, die widmungs-
widrige Verwendung oder den Betrieb der 
gelieferten Ware gemeinsam mit anderen 
Geräten oder Zubehör, das nicht vom AN 
stammt und dessen Kompatibilität mit der 
gelieferten Ware nicht ausdrücklich zugesagt 
wurde, entstehen. 

9.7. Gewährleistungsarbeiten werden nach Ent-
scheidung von HUEMER-IT am Sitz von HUE-
MER-IT bzw. beim Hersteller/Lieferanten 
oder an dem Ort, an dem sich der Vertrags-
gegenstand befindet, ausgeführt. Sofern die 
Durchführung der Leistungen beim AG oder 
beim Hersteller/Lieferanten erfolgt, trägt der 
AG die anfallenden Kosten für Hin- und Rück-
transport. Der AG akzeptiert, dass der AN 
sämtliche Leistungen, insbesondere zur 
Mängelbeseitigung via „Remote-Zugriff“ er-
bringen darf und der AG zur Herstellung des 
Zugriffs entsprechend mitwirken wird. 

9.8. Bei Produkten, die HUEMER-IT von Dritten be-
zieht, ist HUEMER IT berechtigt, die Mängel-
behebung durch den Hersteller und/oder 
Lieferanten ausführen zu lassen. Hierbei gel-
ten die vom Hersteller bzw. Lieferanten fest-
gelegten Garantie- und Wartungsbestim-
mungen, welche dem Auftraggeber auf Ver-
langen zugänglich gemacht werden. 

9.9. HUEMER-IT übernimmt für Softwareprodukte 
keine Gewähr für Fehler, Störungen oder 
Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, 
geänderte Betriebssystemkomponenten, 
Schnittstellen und Parameter, Verwendung 

ungeeigneter Organisationsmittel und Da-
tenträger, sowie anormale Betriebsbedin-
gungen (insbesondere Abweichungen von 
den Installations- und Lagerbedingungen) 
des Auftraggebers zurückzuführen sind. 

9.10. Soweit Gegenstand des Auftrages die Ände-
rung oder Ergänzung bereits bestehender 
Programme des Auftraggebers ist, bezieht 
sich die Gewährleistung ausschließlich auf 
die Änderung oder Ergänzung. HUEMER-IT 
übernimmt für das ursprüngliche Programm 
und dessen Tauglichkeit für die vereinbarte 
Änderung oder Ergänzung keine Gewährleis-
tung und Haftung. 

9.11. Soweit ein Auftrag die Lieferung von Hardware 
und eine auf dieser vorzunehmende geson-
dert verrechnete Installation von Software 
umfasst, hat HUEMER-IT in dem Fall, dass die 
Hardware einen Mangel aufweist, der nicht 
von HUEMER-IT zu vertreten ist und sich 
dadurch die ordnungsgemäß erfolgte Instal-
lation der Software als neuerlich notwendig 
erweist, Anspruch auf Bezahlung sowohl der 
ersten Installation als auch auf gesonderte 
Bezahlung der auf Wunsch des Auftraggeber 
durchgeführten zweiten Installation der Soft-
ware. Der Gewährleistungsanspruch hin-
sichtlich der mangelhaften Hardware bleibt 
davon unberührt. 

§ 10     Eigentumsvorbehalt 

10.1. HUEMER-IT behält sich an sämtlichen von 
HUEMER-IT gelieferten Geräten, Software 
und Leistungen bis zur vollständigen Bezah-
lung derselben das Eigentum vor. 

10.2. Der Auftraggeber ist zu einer Veräußerung der 
Geräte und Software im Rahmen seines ord-
nungsgemäßen Geschäftsbetriebes nur dann 
berechtigt, wenn die Geräte und Software 
zum Zwecke der Weiterveräußerung erwor-
ben wurden und der Auftraggeber HUEMER-
IT den Drittschuldner bekannt gibt. Der Auf-
traggeber tritt hiermit schon jetzt seine ihm 
aus der Weiterveräußerung gegenüber Drit-
ten entstehenden Forderungen ab und ver-
merkt die Abtretung in hinreichender Form 
in seinen Büchern. 

10.3. Für den Fall von Barverkäufen übereignet der 
Auftraggeber HUEMER-IT bereits jetzt den 
Weiterveräußerungserlös. Verpfändungen 
und Sicherungsübereignungen der Vorbe-
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haltsware sind generell unzulässig. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf 
das Vorbehaltseigentum unter Hinweis auf 
HUEMER-IT zustehende Rechte abzuwehren 
und HUEMER-IT darüber unverzüglich zu un-
terrichten. 
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10.4. Erfolgt gemäß Punkt 6.5 eine Rückgabeauffor-
derung der erbrachten Leistungen, so ist 
HUEMER-IT berechtigt, das Vorbehaltseigen-
tum anderweitig freihändig zu verwerten, 
wobei der Erlös auf die Forderung gegenüber 
dem Auftraggeber (restliches Entgelt, Ne-
benansprüche wie Kosten und Verzugszin-
sen) anzurechnen ist. 

§ 11     Geistiges Eigentum, Nutzungsrechte 

11.1. Sämtliche Rechte an von HUEMER-IT Mitarbei-
tern aufgrund des erteilten Auftrages zur 
Verfügung gestellten oder erarbeiteten An-
geboten, Unterlagen, technischen Abbildun-
gen, Arbeitsergebnissen und dgl. bleiben 
geistiges Eigentum von HUEMER-IT bzw. des-
sen Urheber und unterliegen den einschlägi-
gen immaterialgüterrechtlichen Bestimmun-
gen. 

11.2. Im Falle von gelieferter Software, erhält der 
AG das nicht übertragbare und nicht aus-
schließliche Recht, die unter Einhaltung der 
vertraglichen Spezifikationen zum vertrags-
gegenständlichen Zweck im Ausmaß der er-
worbenen Lizenzen zu verwenden. Sofern 
nicht ausdrücklich anderes geregelt, ist die-
ses Recht bei mitgelieferter Software aus-
schließlich auf die Nutzung auf dieser Hard-
ware, bei selbständiger Software, aus-
schließlich auf der im Vertrag nach Type, An-
zahl und Aufstellungsort definierten Hard-
ware beschränkt. Die Rechte des AG sind auf 
die Nutzungsrechte nach den §§ 40(d), 40(e) 
UrhG beschränkt, sofern die mit dem jeweili-
gen Rechteinhaber abgeschlossenen Lizenz-
bestimmungen nicht weitergehende Rechte 
vorsehen. 

11.3. Der Auftraggeber hält HUEMER-IT hinsichtlich 
aller Ansprüche aus der Verletzung von Im-
materialgüterrechten Dritter oder aus einer 
unautorisierten oder sonst den Lizenzbedin-
gungen des jeweiligen Lizenzgebers wider-
sprechenden Verwendung der gelieferten 
Software durch den AG oder sonstiger Nut-
zer, denen der AG Zugang gewährt, 
schad- und klaglos. 

11.4. Das Logo, die Produkt- sowie Firmenbezeich-
nung des Herstellers sind wichtige Elemente 
für die eindeutige Identifikation und den vi-
suellen Identitätsnachweis. Sämtliche Pro-
dukte der Huemer Gruppe, insbesondere die 

eigenen Managed Services und Software bie-
ten daher einen, zumindest visuellen, Her-
stellerverweis. Auch im Falle eines Re-
brandings (genehmigungspflichtig) bleibt 
dieser Verweis aufrecht. 

§ 12     Zurückbehaltung, Aufrechnung  
   und  Schadenersatz 

12.1. Der AG ist in keinem Fall berechtigt, von ihm 
zu erbringende Leistungen zurückzubehal-
ten, insbesondere nicht bei behaupteter un-
vollständiger Lieferung oder behaupteten 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen. 

12.2. Der AG ist nur dann berechtigt, gegen Ansprü-
che von HUEMER-IT mit einer eigenen Forde-
rung aufzurechnen, wenn HUEMER-IT die 
Forderung des Auftraggebers schriftlich an-
erkannt hat, oder diese gerichtlich festge-
stellt worden ist. 

12.3. HUEMER-IT haftet für alle in Betracht kom-
menden Schäden (einschließlich entgange-
nem Gewinn), ausgenommen Personenschä-
den, nur, wenn HUEMER-IT Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Die 
Haftung von HUEMER-IT ist pro Schadensfall 
mit EUR 50.000,00 begrenzt und verjährt in 6 
Monaten ab Kenntnis des Auftraggebers 
vom Schaden. 

12.4. Für den Verlust von Daten und Programmen 
und deren Wiederherstellung haftet HUE-
MER-IT nur, wenn im Vertrag ausdrücklich 
die Datensicherung als Leistung vereinbart 
wurde und nur soweit, als der AN iS von 
Punkt 12.3. für Schäden einzustehen hat. 

 
12.5. Sofern – in welchem Fall auch immer – eine 

vom AN zu leistende Pönale vereinbart 
wurde, unterliegt diese dem richterlichen 
Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung der 
Pönale setzt ein Verschulden seitens HUE-
MER-IT voraus. Die Geltendmachung eines 
über die Pönale hinausgehenden Schadener-
satzes ist ausgeschlossen. 

12.6. Sind HUEMER-IT Waren jeglicher Art vom Auf-
traggeber zur Lagerung überlassen, haftet 
HUEMER-IT nicht für etwaige, im Lagerort 
entstehende Schäden. 
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§ 13     Geheimhaltung, Datenschutz und  
   Datensicherheit 

13.1. Beide Parteien verpflichten sich, sämtliche 
ihnen im Rahmen der Vertragserfüllung be-
kanntwerdende Informationen, Daten und 
Unterlagen, insbesondere Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der anderen Partei ver-
traulich zu behandeln. Dies gilt auch für die 
Zeit nach Beendigung dieses Vertrages. 

13.2. Die Geheimhaltungspflicht nach Punkt 13.1 
besteht dann nicht, wenn (i) die Informatio-
nen zum Zeitpunkt des Erlangens offenkun-
dig, d.h. veröffentlicht oder öffentlich zu-
gänglich waren oder (ii) nach Erlangung ohne 
Verschulden der Parteien offenkundig wur-
den oder (iii) auf andere Weise als durch Ver-
letzung der Geheimhaltungspflicht bzw. 
durch Dritte offenkundig gemacht wurden 
oder (iv) aufgrund von Rechtsvorschriften 
Behörden oder Gerichten zugänglich ge-
macht werden müssen oder (v) zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung erforderlich sind. 

13.3. Weiters verpflichtet sich der AN, die anver-
trauten Daten nur im Rahmen der Weisun-
gen des AG zu verarbeiten. Der AN ist aber 
nicht verpflichtet, die Zulässigkeit der vom 
AG in Auftrag gegebenen Datenverarbeitun-
gen im Sinne datenschutzrechtlicher oder 
sonstiger Vorschriften zu prüfen. Es obliegt 
auch dem AG allfällige Melde- oder Geneh-
migungspflichten gegenüber Behörden, ins-
besondere der Österreichischen Daten-
schutzbehörde wahrzunehmen. 

13.4. Der AN ist berechtigt, die vom AG im Rahmen 
der Vertragsbeziehung zur Verfügung ge-
stellten Daten, wie insbesondere Kontaktda-
ten, Zahlungs- und Verrechnungsdaten, Pro-
duktdaten, Vertragskonditionen und Korres-
pondenz zur Abwicklung der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen zu verarbeiten. Wei-
ters dürfen die zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlichen Daten an vom AN zulässiger-
weise eingesetzte Subunternehmer weiter-
gegeben werden, sofern sich deren Firmen-
sitz in Österreich oder innerhalb des europä-
ischen Wirtschaftraums befindet. Der AG 
kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, 
welche Daten an welche Subunternehmer 
weitergegeben werden. 

13.5. Der AN stellt sicher, dass die Vertraulichkeit 
der vom AG zur Verfügung gestellten Daten 
durch geeignete personelle, organisatori-
sche und technische Maßnahmen iSd § 14 
DSG gewahrt bleibt. Der AN verpflichtet sich, 
seine Mitarbeiter und von ihm zur Ver-
tragserfüllung eingesetzte Dritte auf das Da-
tengeheimnis gemäß § 15 DSG schriftlich zu 
verpflichten. 

§ 14    Geltungsbereich, anwendbares  
  Recht  und Sonstiges 

14.1. Jede Verfügung über die aufgrund des Vertrags 
bestehenden Rechte oder Pflichten bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
jeweils anderen Vertragspartners. Der AN ist 
jedoch berechtigt, den Vertrag auch ohne 
Zustimmung des AG auf ein mit dem AN kon-
zernrechtlich verbundenes Unternehmen zu 
übertragen. 

14.2. Sollten einzelne Bedingungen dieser AGB oder 
des abgeschlossenen Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein, bleiben die übri-
gen Bedingungen in Kraft. Die Vertragspar-
teien vereinbaren für den Fall der Rechtsun-
wirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer 
Bedingung, sie durch eine solche zu ersetzen, 
die ihr inhaltlich am nächsten kommt. 

14.3. Zur Entscheidung aller aus einem Vertrag zwi-
schen HUEMER-IT und dem Auftraggeber 
entstehenden Streitigkeiten – einschließlich 
solcher über sein Bestehen oder Nichtbeste-
hen, seiner Wirksamkeit und seiner Beendi-
gung – wird die ausschließliche Zuständigkeit 
des sachlich in Betracht kommenden Ge-
richts in Wien I. vereinbart. Der Vertrag ein-
schließlich der damit verbundenen Doku-
mente, wie die allenfalls beigefügten Leis-
tungsscheine unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Republik Österreich unter Aus-
schluss des UN Kaufrechts und der Kollisi-
onsnormen. 

14.4. Änderungen oder Ergänzungen eines Vertra-
ges bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung des Schriftformerfordernis-
ses. 

14.5. Die Geschäftszeiten der HUEMER-IT sind: 
Montag bis Donnerstag 8:00-17 Uhr 
Freitag 08:00-14:00 Uhr 


